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Winston Churchill hat in seiner berühmten 'Europarede' (The Tragedy of Europe) in Zürich 1946 den Startschuss für den europäischen Einigungsprozess nach dem 2. Weltkrieg gegeben. Europa sei ein edler Kontinent mit den schönsten und kultiviertesten Gebiete der Erde und einem gemäßigten und ausgeglichenem Klima, der Heimat aller großen Stammvölker der westlichen Welt. Europa war für Winston Churchill die Quelle des christlichen Glaubens und der christlichen Ethik. Es war in alter und neuer Zeit der Ursprung fast jeglicher Kultur, Kunst Philosophie und Wissenschaft. Es könnte zu einem Ort des Wohlstandes werden. Churchill schwebte eine Art Vereinigte Staaten von Europa vor, als einen ersten Schritt sah er eine Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich.

Churchill hat klar und einfach die Merkmale Europas beschrieben. Dem ist allerdings eine Komponente hinzuzufügen. Der deutsche Philosoph Georg Picht hat 1966 die europäischen Wissenschaft charakterisiert. Danach beruht das Ethos der europäischen Wissenschaft auf dem Ideal der reinen Theorie, " die sich von Interessengegensätzen und Machtkämpfen der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Praxis fernhält und damit jenen Raum der Freiheit gewinnt, deren der Mensch bedarf, wenn er mit ungetrübtem Blick erkennen soll, was wahrhaft ist."(Picht 1969/351). Die mittelalterliche Kirche hat die griechische Unterscheidung von Theorie und Praxis als Entgegensetzung von vita contemplativa und vita activa übernommen. "Ihr verdankt unser wissenschaftliches Ethos jene Züge verinnerlichter Askese, die bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts hinein die Gestalt des Gelehrten geprägt hat."(Picht 1969/351). Kontemplation und Askese finden sich in allen großen Religionen. Aber in Europa gibt es eine spezifische Ausprägung derselben. Fußend auf griechischer Philosophie und christlicher Religion ist die asketische Kontemplation nicht eine Abwendung von der Welt, sondern eine nüchterne Welterkenntnis. "Dieser, in sich höchst paradoxen Verbindung von strenger Askese und offener Weltlichkeit verdanken wir das Phänomen der neuzeitlichen Wissenschaft."(Picht 1969/352) Es geht also den Europäern um: Arbeit und Denken, Weltveränderung und Welterkenntnis.

Der europäische Einigungsprozess basierte somit von Anfang an auf hohen Normen und Werten -Menschenrechte, Völkerverständigung, Frieden- aber auch auf pragmatischen wirtschaftlichen Überlegungen. So begründen sich der Schuman Plan aus dem Jahre 1950 und die Römischen Verträge von 1957 auf der Kooperation von sechs ehemals verfeindeten Staaten vor allem im Agrar- und Montansektor. Dieser Pragmatismus und Versöhnungswille setzte sich in der weiteren Entwicklung fort. Die Maastrichter Verträge von 1992 schaffen vor allem die Voraussetzungen für einen europäischen Binnenmarkt und eine gemeinsame Währung. Wobei hier ein Paradoxon sichtbar wird: Gemeinsame Währungsfragen sind nicht einfach technische Regelungen, sondern für den Ökonomen eine wirtschaftliche Utopie, die schnell zu einer Illusion werden kann, wenn der kulturelle Unterbau zerreißt.

Generell war der europäische Pragmatismus ein Glücksgriff, vor allem in Zeiten des Kalten Krieges. Das 'Gleichgewicht des Schreckens' wurde zwar immer wieder auch ideologisch aufgeladen, aber auch durch eine nüchterne Sachzwangdiplomatie ergänzt und vollendet. Die verschiedenen Verträge mit der DDR und Polen in den 1970er Jahren sowie die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (1975) sind hierfür herausragende Dokumente. Erst der Fall des Eisernen Vorhanges ermöglichte eine gemeinsame europäische Perspektive und eine neue und einmalige Herausforderung für Mitteleuropa. Grenzfragen, Entschädigungsfragen, Gebietsansprüche wurden pragmatisch gelöst. Die mittel- und osteuropäischen Staaten waren von Europa prinzipiell begeistert. So hat unmittelbar nach dem Mauerfall der polnische Ministerprsäsident Tadeusz Mazowiecki 1990 vor dem Europarat überschwenglich die europäischen Werte gefeiert und sich zur Hinwendung zum Westen bekannt. Bereits 1991 wurde ein "Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit" zwischen Deutschland und Polen abgeschlossen. Hier wurde bereits der EU Beitritt Polens bekräftigt, der 2004 zusammen mit 9 anderen Staaten realisiert wurde.

Am europäischen Einigungsprozess wurde immer wieder ein Demokratiedefizit beklagt. Die Einigung wäre zu wenig von der Bevölkerung und dem europäischen Parlament getragen (Winkler 2005), die politische Seite sei unterrepräsentiert. Es gäbe kein europäisches Staatsvolk und keinen politischen Diskurs. (Grimm 1992).

Diese Lücke soll nun der Vertrag zur Verfassung von Europa (2004) schließen.

Der vorgelegt Entwurf schreibt die bisherige Einigungspolitik fort. Die Union gründet sich zwar nicht mehr explizit auf das Christentum, aber auf die mit ihr verbundenen Werte der Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte.

Vielfach wird der vorgelegte Vertrag kritisiert als turbo-kapitalistischer Entwurf. Doch es wird nur die bekannte Wirtschaftsordnung der Römischen Verträge und des Maastricht Vertrages fortgeschrieben und zugunsten der Sozialen Marktwirtschaft mit einem ausgewogenen Wirtschaftswachstum, Preisstabilität, Vollbeschäftigung, Nachhaltigkeit und sozialem Fortschritt akzentuiert. Eine Sozialbindung des Eigentums wie im Grundgesetz wird allerdings nicht erwähnt. Die Mitgliedsstaaten können ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik koordinieren. Die europäische Zentralbank wird wie bereits seit längerem festgelegt als unabhängig bestimmt. Sie ist im wesentlichen der Preisstabilität verpflichtet und sie soll die Wirtschaftspolitik der Union unterstützen. Diese Festlegung ist zweischneidig. Eine unabhängige Zentralbank ist damit zwar vor politischem Missbrauch (Gelddrucken in der Krise) geschützt, aber es fehlt eine aktivere Möglichkeit zur Erreichung der Vollbeschäftigung (siehe USA).

Die Rechte des Europäische Parlamentes wurden ausgeweitet. Gemeinsam mit dem Ministerrat (aus den jeweiligen Ländern) ist es als Gesetzgeber tätig und übt mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Der Europäische Rat (Regierungschefs der einzelnen Staaten) legt die allgemeine politische Zielvorstellung und die Prioritäten fest. Er wählt seinen Präsidenten mit qualifizierter Mehrheit für eine Amtszeit von 2 1/2 Jahre, eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Die Europäische Kommission wird von den Mitgliedstaaten bestimmt. Sie führt den Haushaltsplan aus. Sie übt mach Maßgabe der Verfassung Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwaltungsfunktionen aus. Der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament den Präsidenten der Kommission vor, das Parlament muss dabei zustimmen.

Diese Ausführungen zeigen, dass die Verfassung zwar die Rechte des Parlaments ausgeweitet hat, die Nationalstaaten aber weiterhin über die Europäische Kommission, den Europäischen Rat und den Ministerrat ihre eigenen Interessen einbringen können. Eigenartigerweise ist allerdings die Währung über die Europäische Zentralbank von vornherein europäisch und nicht nationalstaatlich organisiert Ferner wurde das Amt eines europäischen Außenministers geschaffen. Er leitet die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Er wird über den Europäischen Rat und mit Zustimmung des Präsidenten der Kommission von den Nationalstaaten bestimmt. Der Europäische Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verfassung. Die Europäische Union ist offen für Staaten, die die europäischen Werte anerkennen: Würde des Menschen, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte und die justiziellen Rechte.

Winston Churchill konnte sich ein Vereinigtes Europa nur vorstellen mit einem geistig großen Frankreich und einem geistig großen Deutschland. Georg Picht erkannte das Spezifikum der europäischen Wissenschaften: eine kluge Verbindung von Kontemplation, Askese und nüchterner Weltsicht, von vita activa und vita contemplativa. In diesem Spannungsbogen bewegt sich das heutige Europa: es geht um eine neue Balance zwischen Wirtschaft und Politik sowie Kultur und Wissenschaft, zwischen westlichem Pragmatismus und östlicher Euphorie.

Zunächst ist die EU durch die negativen Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Juni 2005 in einer politischen Krise, die vor allem durch die Frage des Türkeibeitritts und der mangelnden politischen Diskussion über die Verfassung zu Tage getreten ist. Dadurch ist die Frage nach den Merkmalen und der Identität Europas und seinen pragmatischen Verhandlungskünsten neu gestellt. Es handelt sich dabei nicht nur um ein Werteproblem, sondern auch um eine Neuinterpretation eines europäischen Wissenschaftsverständnisses und der damit verbundenen Auffassung von Wirtschaft und Technik. Die Europäer sollten sich intensiver um die eigenen Fragen von Arbeit und Denken kümmern, zwei Bereiche in denen sie jahrhundertelang geübt sind. Nur Übung macht den Meister!
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